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Weiterbildungspolitik

Minimales Obligatorium 
als Basis für eine zukunftsgerichtete Weiterbildungspolitik

Die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK) des Nationalrates wird sich Anfang des neuen Jahres mit der parlamentarischen Initiative Fasel „Obligatorische Weiterbildung (07.459)“ auseinandersetzen. Für Travail.Suisse sind die geforderten drei Tage obligatorische Weiterbildung pro Jahr, finanziert durch die Arbeitgeber, die notwendige minimale Basis für eine zukunftsgerichtete Weiterbildungspolitik der Schweiz.  

Die Weiterbildung bildet heute in der Schweiz einen Markt von rund 5.3 Milliarden Franken pro Jahr. Was heute an Weiterbildung produziert wird, ist zum grössten Teil das Produkt von Selbstverantwortung von Personen, Betrieben und Branchen wie auch das Produkt der Selbstverantwortung von gesellschaftlichen, kulturellen und kirchlichen Organisationen. Dank der Selbstverantwortung ist eine vielfältige Weiterbildungslandschaft entstanden mit vielseitigen und den Bedürfnissen angepassten Angeboten, deren Besuch von den Arbeitgebern teilweise mitfinanziert wird.

Grenzen der Selbstverantwortung

Trotzdem kann man die Weiterbildung nicht allein der Selbstverantwortung überlassen. Es gibt Personen, welche die Hürden zur Weiterbildung (Zeit, Geld, Organisation, Motivation) nicht selbstständig überspringen können. Dazu fehlen ihnen die nötigen Ressourcen. Wer möchte, dass mehr Personen an der Weiterbildung teilnehmen, kann nicht nur auf die Selbstverantwortung dieser Personen pochen, sondern muss Massnahmen und Wege aufzeigen, wie Personen mit fehlenden Ressourcen den Zugang zur Weiterbildung finden können. 

Die Hürden der Weiterbildung 

Selbstverantwortung in der Weiterbildung kann nur übernehmen, wer über jene Ressourcen verfügt, die erlauben, die vier Hürden der Weiterbildung zu überspringen. Kann man auch nur eine Hürde nicht überspringen, so kommt es zu keiner Weiterbildung.

Erste Hürde: die Zeit
Weiterbildung braucht Zeit. Personen mit wenig Zeitsouveränität haben grösste Mühe, an einer Weiterbildung teilzunehmen. Dazu zählen z.B. Personen mit grossen beruflichen und/oder familiären Verpflichtungen. Mit besonderen Zeitproblemen sind auch Personen konfrontiert, welche unregelmässig arbeiten. Sie haben vor allem Schwierigkeiten, länger dauernde Weiterbildungen in Angriff zu nehmen. 

Zweite Hürde: Finanzen
Weiterbildung braucht Finanzen. Fehlende oder mangelnde Finanzen können Weiterbildungswünsche im Keim ersticken. Wenig qualifizierte, in Tieflohnbranchen beschäftigte Personen werden daher schon aus finanziellen Gründen an einer Weiterbildungsteilnahme scheitern. 

Dritte Hürde: Organisation
Unter dem Stichwort „Organisation“ verstecken sich zwei unterschiedliche Probleme. Erstens kann eine Person an einer Weiterbildung nur teilnehmen, wenn die von ihr gesuchten Kurse auch angeboten werden und sie mit ihren Voraussetzungen auch die Zulassung dazu erhält. Zweitens muss sie eine Weiterbildungsteilnahme auch mit ihrem Umfeld (Familie, Betrieb) organisatorisch auf eine Linie bringen. Gelingt ihr dies nicht, so bleibt die Weiterbildung ein Wunschtraum.

Vierte Hürde: Motivation
Nicht übersehen werden darf auch die vierte Hürde. Um Weiterbildung zu machen, muss eine Person motiviert sein. Die Gründe, an einer Weiterbildung teilzunehmen, müssen stärker sein als alle demotivierenden Faktoren, die in ihr, in ihrer Situation oder ihrem Umfeld liegen. 
Paradox im heutigen Weiterbildungssystem

Im heutigen Weiterbildungssystem besteht ein grosses Problem in Bezug auf die Ressourcenzuteilung. Die Weiterbildungsunterstützung ist ungleich verteilt.  Die Situation ist so, dass jene Personen, welche die Selbstverantwortung in der Weiterbildung eher wahrnehmen können, von den Arbeitgebern stärker unterstützt werden als jene, denen die Ressourcen fehlen. Betriebswirtschaftlich mag eine ungleiche Verteilung der Weiterbildungsunterstützung allenfalls verständlich sein. Volkswirtschaftlich ist hingegen dieses Ungleichgewicht höchst problematisch. Es besteht die Gefahr, dass Personen wirtschaftlich und gesellschaftlich abgehängt werden und mittel- oder längerfristig durch die Sozialversicherungen und die Fürsorge getragen werden müssen. Der Bildungsbericht 2010 fasst das Paradox folgendermassen zusammen: 

« Diejenigen, die schon besser qualifiziert sind, eignen sich durch Weiterbildungsaktivitäten noch mehr Kompetenzen an und können damit von noch besseren Arbeitsmarktchancen profitieren (Aufstiegsmöglichkeiten, höheres Einkommen usw.), während Personen mit einem tiefen Bildungsniveau von der Weiterbildung relativ wenig profitieren könnten und sich deshalb weniger weiterbilden, dadurch noch weniger verdienen und ein noch grösseres Risiko der Erwerbslosigkeit aufweisen. Die Weiterbildung führ damit nicht zu einem Ausgleich sozialer Disparitäten, sondern zu zusätzlichen sozialen Ungleichheiten zwischen gering und gut qualifizierten Personen.“  (S.266).

Obligatorium gegen das Weiterbildungsparadox

Gegen diese Disparität hat die Politik  anzutreten. Nach der Meinung von Travail.Suisse muss das lebenslange Lernen für alle Arbeitnehmenden möglich werden. Das geschieht nur, wenn ein Weiterbildungsobligatorium eingeführt wird. Travail.Suisse fordert daher: drei Tage obligatorische Weiterbildung pro Jahr für alle Arbeitnehmenden, finanziert durch die Arbeitgeber.
Bei der Umsetzung des Obligatoriums sind vier Elemente relevant:
· Die Festlegung der Weiterbildung soll im gegenseitigen Gespräch zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer erfolgen. Vorrang haben Weiterbildungen, die dazu verhelfen, die Ziele am Arbeitsplatz besser zu erreichen.

· Die Weiterbildung kann in jener Form passieren, wie sie für den Betrieb und seine Angestellten stimmt: intern oder extern, individuell oder in Gruppen, seminarartig oder webbasiert.

· Die Weiterbildung muss bestätigt werden, und zwar unter Angabe der Lernziele und der neu erworbenen Fähigkeiten und Kompetenzen. Damit hat die Bestätigung auch einen Arbeitsmarktwert. 

· Die Kontrolle, ob die drei Tage Obligatorium in einem Betrieb auch eingehalten werden, erfolgt durch die Revision. Diese soll stichprobenartig überprüfen, ob die Arbeitnehmenden Weiterbildung erhalten haben. 

Basis für eine zukunftsgerichtete Weiterbildungspolitik 

Das  minimale Obligatorium von drei Tagen bildet die Basis für eine zukunftsgerichtete Weiterbildungspolitik. Aufbauend auf diesem Obligatorium können zielgruppenspezifische Projekte, Konzepte mit Bildungsgutscheinen und Weiterentwicklungen von Gesamtarbeitsverträgen lanciert werden. Denn diese drei Tage Obligatorium funktionieren wie eine Art Katalysator. In Betrieben entsteht durch das Obligatorium ein Bedarf an Kursen, gerade auch für Wenigerqualifizierte. Man wird auch auf jene Personen aufmerksam, welche einen weitergehenden Weiterbildungsbedarf haben und kann damit diese Leute auf die zielgruppenspezifischen Projekte hinweisen. Es kann davon ausgegangen werden, dass Personen, die in die Weiterbildung einsteigen, auch Motivation für weitergehende Weiterbildungen entwickeln.
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